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der Anfrage der Abgeordneten Dr .. Hubinek und Genossen be­
treffend Nichteinllal tung der Bestimmungen der Europäischen 
Sozialcbarta (1601/J) 

Zu den Anfragen: 

"Welche Schritte hat das Bundesministerium für sozi.ale Ver­
waltung unternommen, um der mehrmaligen Aufforderung des 
Europarates auf Erfüllung des Art ol~ Absatz 3 der Europäischen 
Sozialcharta nachzukommen? 

Was wird das Bundes.m.inisterium für soziale Verwaltung tun, 
um die Einhaltun.g des Arto4 Absatz 3 der Europäischen 
Sozialcharta zukünftig zu erreichen?" 

möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

1) Das Bundesministerium für soziale Verwaltung ist der An­
sicht, daß Österreich die sicb aus Artikel 1-1- Absatz 3 der 
Europäischen Sozialcharta ergebenden Verpflichtungen voll 
erfüllto 
Dieser Meinung waren an.läßlich der Vorbesprechungen (in 
den Jahren 1968 und 1969) über die ]'rage der Ratifikation 
auch die maßgebenden Interessenvertretungen der Arbeit-
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geber und der Arbeitnehmer sOYlie der Vertreter sämt.licher 

übrigen Ressorts. Dies war der Grund, daß seinerzeit u.a. 

die gegenständliche Bestimmung von österreich ratifiziert 

wurde (im Jahre 1969). 

2) Die Berichte über die Durchführung der von den ratifi-

'zierenden Staaten angenommenen Artikel und Absätze der Soz1al­

charta, zu deren Erstattung die Vsrtragsstaaten verpflichtet 

sind, werden von einem Ausschuß unabhängiger Experten geprüft. 

Dieser Ausschuß stellte mehrmals, zuletzt in seinen Schluß­

folgerungen im Jahre 1975 neuerlich fest, daß österreich die 

Verpflichtungen aus der gegenständlichen Bestimmung der Charta 

nicht erfülle. Als Begründung hiefür führte er an, daß es in 

österreich nach wie vor Kollektivverträge gäbe, die geschlechts­

diskriminierende Entgeltsregelungen enthalten und daß die 

österreichische RegierUng keine gesetzlichen Maßnah..'11en oder 

sonstigen Bemühungen zur Überwindung der Lohndiskriminierung 

gesetzt hätte. 

3) Die Schlußfolgerungen des oben genannten Ausschusses un­

abhängiger Experten werden einem Ausschuß von Regierungs­

experten jener Staaten, die die Sozialcharta ratifiziert 

haben, zur Stellungnahme vorgelegt. Dieser Ausschuß ist 

ein Unterausschuß des Sozialausschusses, in dem die Sozial­

charta vor zwei Jahrzehnten ausgearbeitet wurde. Er hat die 

Meinung des Ausschusses unabhängiger Experten nicht ge­

teilt. 

Artikel 4 Absatz 3 sieht nämlich nicht vor, daß männliche 

und weibliche Arbeitnehmer das Recht auf gleiche Bezahlung 

bei gleichwertiger Arbeit haben, sondern er verpflichtet die 

Vertragsparteien lediglich, das Recht männlicher und weiblicher 
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Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt für gleichwertige 

Arbeit anzuerkennen. Dies geschieht in österreich 

un·ter anderem durch Artikel 7 B-VG. In einern weiteren 

Absatz des gleichen Artikels der Sozialcharta werden 

als Mittel zur Gewährleistung der Ausübung dieser 

Rechte drei Möglichkeiten vorgesehen: frei geschlossene 

Gesamtarbeitsvertr§ge, gesetzliche Verfahren der Lohn­

festsetzung oder irgendein anderes, den Landesverhält­

nissen entsprechendes Verfahren. Der Ausschuß.der Re­

gierungsexperten war hinsichtlich der gegenständlichen 

Frage der Meinung, daß die Vertragsstaaten ihrer 

Verpflichtung nachkamen, wenn sie angeben, welche der 

drei angefü}Eten Met.hoden s.i.e gewählt hal?en, daß sie 

jejoch nicht nähere Einzelheiten über das Funktionieren 

dieser Methode zu liefern hätten. österreich hat in 

seinen Berichten l seinem System entsprechend, die 

Methode der frei abgeschlossenen Gesamtarbeitsver­

träge angegeben. 

4) \Alas im konkreten die der Anfrage der Abgeordneten 

Dr.Hubinek und Genossen zu Grunde liegenden vom Aus­

schuß der unabhängigen Experteri beanstandeten Diskrimi­

nierungen in Kollektivverträgen betrifft, so sind diese 

Beanstandungen nicht neu. Auch der Ausschuß für die 

: i\nwmdUn~f der Übereinkommen und Empfehlungen der Internati.o­

nal~n Arbeitsorganisation ist auf Grund von Bemerkungen 

der österr'.P.~rbeitnehmerorganisation8n seit Jahren"der Auf­

fassung, daß österreich das von i.hm. ratifizierte IAO-Über­

einkommen (Nr.100) über die Gleichheit des Entgelts' 

männlicher und weiblicher Arb~itskräfte für gleich-

wertige Arbeit nicht erfülle. Der Artikel 2 Absati 1 

dieses übereinkommens verlangt nämlich, daß jedes Mit­

glied die Anwendun':] des Grundsa·tzes der Gleichheit des 

Entgelts rn~nnlicher und weiblicher Arbeitskräfte für 

gleichwertige Arbeit nicht nur fördert sondern auch 

sicherstellt. Das IAO~·t.ibereinkommen geht also in seinen 

'ii., 
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Forderungen über die des Europarates hinaus. Die Sicher­
steilung hat dem bestehenden Verfahren zur Festsetzung 

der ~ntgeltsätze zu entsprechen. Das heißt, sie erfolgt 

in österreich durch das Verfahren der Kollektivverträge. 

Die SIcherstellung hat allerdings nur soweit zu gehen, 

wie es mit dem bestehenden Verfahren vereinbar ist. Es 

wurde daher auch der Internationalen Arbeitsorganisation 

gc!genü'oer dem stnne nach folgende Stellungnah..'l18 abgegeben: 

In österreich bestehen in allen Wirtschafts zweigen von 

größerer Bedeutung keine Unterschiede mehr in der Gleich­

heit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte 

für gleichwertige Arbeit. In verschiedenen Wirtschafts zwei­

gen, in denen solche Unterschiede bis vor kurzem noch be­

standen haben, haben die Interessenvertr~tungen der Dienst­

geber und der Dienstnc,LfLlcr bei Neuabschluß von Kollektiv­

verträgen diese gegenüber den bisher bestehenden dahin ab­

geändert, daß die in diesen Verträgen enthaltenen unter­

schiedlichen Lohnsätze für Männer und Frauen, die nicht 

auf unterschiedlichen Leistungen beruhten, nun nicht mehr 

aufscheinen. 

Bezüglich der Kollektivverträge, in denen 'noch i~~er Unter­

scheidungen in der Entlohnung zwischen Männern und Frauen 

bestehen, sind die Interessenvertretungen bemüht, derartige 

Differenzierungen beim Abschluß neuer KOllektivverträge 

zu beseitigen. Das Bundesministerium fUr soziale Verwaltung 

hat, im Hinblick auf die allseits anerkannte Autonomie der 

Kollektivvertragspartner keine Ingerenz zur Änderung von 

Kollektivverträgen und ist daher nur in der Lage, auf offen­

sichtliche oder vermutete Diskriminierungen u~d die durch 

die Ratifikation der genannten int~rnationaleri Instrumente 

seitens österreic~eingegangenen verpflichtungen hinzuweisen, 

was mehrmals durch Schreiben an di~ Interessenvertretungen 

geschehen ist. 

i. 
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5) DilS Bundesminis t:"r:ium für soziale Vervlal tung ist sich 

bewußt, daß es - atgesehen von den oben erwähnten noch 

immer in einigen Kollektivverträgen bestehenden offenen 

Diskriminierungen- auch in der Praxis des Arbeits~ und 

Berufslebens immer wieder zu Benachteiligungen kommt. 

Deshalb beabsichtigt das Bundesministerium für soziale 

Verwaltul1rj I in seinem derzeit: in Vcr;)ereitung. stehenden -

Gesetzentwurf:tib~ die Sicherung des Entgelts auch Be­

stümnungen über die Anvlendung des Gleichbehandlungsgrund­

satzes aufzunehmen. 

Die im Bunc1esministcrium für soziale Venvaltung ~inge­

richtete Abteilung für soziale und berufliche Fragen der' 

Frauen ist bestrebt, durch verschiedene Maßnahmen sowohl 

offene wie verdeckte Diskriminierungen 

a) d~rchwissenschaftliche Grundlagenforschung objektiv 
zu erheben, 

b) bei den für die Beseitigung zuständigen'Gremien und 
Institutionen aufzuzeigen und auf die internationalen 
Verpflichtungen österreichs hinzuweisen, 

c) ferner ein Problemhewußtsein in breiten Kreisen der 
Bevölkerung durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu 
schaffen und 

~)'durch entsprechende A~gebote die Informationslück~n 
. bei den Frauen, besonders in arbeits--und sozial­
'rechtlicher Hinsich,t, zu schließen., 

. Nachdem vo~ den. Bediens'teten der Fachabteilung für Frauen­

fragen einige Grundsatzpapiere zur Lohndiskriminierung und 

mehrere Auswertungen von Kollektivvertragstexten in kleine­

rem Ausmaß gemacht wurden und verschiedene wissenschaft­

liche Gremien, aber auch die Organisationen der Arbeitgeber 

und der Arbeitnehmer damit befaßt wurden, hat sich vor 

wenigen Wochen eine Studiengruppe bereit erklärt, eine re­

präsentative Untersuchung ausgewählter Kollektivverträge 

hinsichtlich offener und verdeckter Diskriminierungen in 

enger Zusammenarbeit mit den Kollektivvertragspartnern 

vorzunehmen. 

:; .. ', 
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Beim Bundesministerium für soziale Verwaltung besteht 

ein eigener dreigliedriger Ausschuß des Beirats für Ar­

beitsmarktpolitik, der sich mit den arbeitsmarktpolitischen 

Angelegenheiten der ~'rauen befaßt. In diesem Ausschuß 

werden Vorschläge zur Verbesserung der Stellung der Frau 

auf dem ]I,.rbei tsmarkt ausgearbeitet, die in der Folge 

dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik zur Beratung und Be­

schlußfassung über Empfehlung an den Bundesminister und 

nach Entscheidung durch den Bundesminister den Landes­

arbeitsämtern zur Durchführung übermittelt werden. 

Eine Zielsetzung dieses Ausschusses ist die überwindung 

der geschlechtsspezifischen Teilung des Arbeitsmarktes, die 

bekanntlich eine der Hauptursachen im Lohngefälle zwischen 

Frauen und Männern darstellt. Für diese Maßnahmen ist eine 

intensive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber- und Arbeit­

nehmerorganisationen Voraussetzung. Die Maßnahmen werden 

vom Bundesministerium für soziale Verwaltung intensiv vor­

wärtsgetrieben. 

Auf Einladung der österreichischen Bundesregierung wird 

sich im September 1978 ein Internationales Symposium des 

International Institute for Labour Studies mit dem 

Thema "Die Frau in den Arbeitsbeziehungen" befassen. Die 

Abhaltung dieses Symposiums in Wien läßt erwarten, daß nicht 

nur ein intensiver internationaler Austausch stattfinden 

wird, sondern die eingeladenen Vertreter der österreichi­

schen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen die Er­

gebnisse diesGs Symposiums in die weitere Arbeit betreffend 

Stellung der Frau in den Arbeitsbeziehungen einfließen lassen. 

Neben den vorstehend angeführten Maßnahmen, die nur lang­

fristig wirksam werden können, laufen im Bundesministerium 

für soziale Verwaltung intensive Vorarbeiten und Uner­

suchungen liber eine unserer Rechtsordnung konforme organi­

sation einer Kommission, die sich mit der Prüfung von Fällen 

I .. · 
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der Diskriminierung in Arbeit und Beruf in wirksamer 
Weise befassen soll. Im Zuge dieser Vorarbeiten werden 
ähnliche Institutionen anderer J.Jänder auf ihre Kosten, 
ihre personelle Zusammensetzung, ihr Verfahren und ihre 
Effektivität geprüft, um die vorliegenden Erfahrungen 
berücksichtigen zu können. 
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